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Herrn 

Jürgen Weißmann 

Dezernat Finanzen und Ordnung 
Bürgermeister 
 
 
 
Es schreibt Ihnen: Rainer Kallweit 

Sitz: VWZ, Haus 3, Zi. 213 

Telefon: 0375 83 3200 

Telefax: 0375 83 3232 

Email: ordnungsamt@zwickau.de* 

 

Ihre Nachricht vom:  

Geschäftszeichen:  

(bitte bei Antwort angeben) 

 

Zwickau, 13.07.2020 

 

Ihre Anfrage zur Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 06.07.2020 

 

„Seit Februar 2019 ist das direkte Einfahren in die Bahnhofsvorstadt aus Richtung Stiftstraße 

geradeaus untersagt und seitdem per Zwingpfeil nach rechts über die Werdauer Straße nach 

links in die Brunnenstraße geregelt. Dort ist jedoch für die Linksabbieger der stadteinwärts 

führende Verkehr durch die Linkskurve oberhalb der Einmündung sehr begrenzt einsehbar. 

 

Herr Weißmann fragt, ob die Möglichkeit besteht, das Linksabbiegen auch in die unterhalb 

einmündende Lutherstraße zu gewähren? Dort ist der Gegenverkehr erheblich besser einzu-

sehen.“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Weißmann, 

 

das Verbot der Querung der Werdauer Straße von der Stiftstraße in die Bahnhofsvorstadt re-

sultiert aus der Tagung der Unfallkommission der Stadt Zwickau 2019 in Auswertung des Un-

fallaufkommens des Jahres 2018. Aufgrund von Unfallhäufungen im Querverkehr waren zur 

Reduzierung dieses Aufkommens Maßnahmen zwingend geboten. Daraufhin wurde durch Än-

derung der Beschilderung das Verlassen der Stiftstraße aus Richtung Carolastraße ausschließ-

lich im Rechtsverkehr zugelassen. Die Zufahrt in die Bahnhofsvorstadt wurde seither über das 

Zulassen des Linksabbiegens an der Einmündung Brunnenstraße ermöglicht. 

 

Der betreffende Knotenpunkt ist seither nicht mehr unfallauffällig. Die Wirksamkeit der Maß-

nahme wurde damit bestätigt. 

 

Auf das Abbiegen an der Einmündung Lutherstraße wurde bewusst verzichtet, da die Linksab-

bieger in Hauptverkehrszeiten Rückstau bis zum Knoten Humboldtstraße/Crimmitschauer 

Straße inklusive Behinderung des Straßenbahnverkehrs verursachen würden. 

 

Im Übrigen war der Knoten Werdauer Straße/Lutherstraße in den letzten Jahren ebenfalls un-

fallauffällig, so dass eine zusätzliche Verkehrsbelastung dieser Kreuzung vermieden werden 

sollte.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 
Sebastian Lasch 
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